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Pflegestärkungsgesetz II 2016/2017
Alle wichtigen Änderungen auf einen Blick

Ab 1. Januar 2017 steigen die Beiträge  

zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozent-

punkte auf 2,55 Prozent des Brutto- 

lohns (2,8 Prozent für Kinderlose). Mithilfe  

der Mehreinnahmen von ca. 2,5 Milliarden 

Euro jährlich werden insbesondere die  

Einführung und die Auswirkungen des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs finanziert.

Durch die Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

werden ab 2017 zusätzlich etwa 
500.000 vor allem psychisch 

Kranke und Demenzpatienten 
ohne Pflegestufe die glei-

chen Leistungen erhalten wie 
körperlich Pflegebedürftige. 

Gemäß dem Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ werden 

Kassenleistungen für Heimbe-
wohner bis auf Härtefälle mit 

Pflegegrad 5 durchweg sinken. 
Heimbewohner mit Pflegegra-

den 2 bis 5 bezahlen künftig 
den gleichen pflegebedingten 
Eigenanteil - 2017 im Bundes-

durchschnitt voraussichtlich 
rund 580 Euro.
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Mehr schulung für 
pflegende Angehörige: 
Die Pflegekassen werden 
ab 2017 zu Schulungen 
und Kursen für pflegende 
Angehörige verpflichtet.

regelmäßige  
beratungsbesuche  
durch Pflegefachkräfte 
oder anerkannte  
Pflegeberater für alle  
Pflegebedürftigen.

Verbindliche Versorgungs-
pläne mit individuellen 
Pflege- und Betreuungs-
maßnahmen.
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änderungen für 
Pflegende AngehörIge

bessere Absicherung bei 
Arbeitslosigkeit und im 
Alter: Wer Familienmit-
glieder pflegt, die mindes-
tens über den neuen 
Pflegegrad 2 verfügen.

€€€

Mehr Informationen:
Die Pflegekassen werden 
Leistungs- und Preisver-
gleichslisten zu allen 
regelmäßig benoteten  
Pflegeeinrichtungen  
online veröffentlichen.
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keine schlechter-
stellung für die Anfang 
2017 voraussichtlich  
etwa 2,8 Millionen aner-
kannt Pflegebedürftigen.»

Die 3 Pflegestufen sowie die 
Pflegestufe 0 für Menschen  

mit eingeschränkter Alltags- 
kompetenz (z.B. Demenz- 

patienten) werden in  
5 Pflegegrade überführt.

Das Neue Begutachtungsassess-
ment (NBA) bemisst den Grad der 
Pflegebedürftigkeit nach dem 
Grad der Selbstständigkeit und 
nicht mehr nach dem Bedarf an 
Unterstützung aufgrund lediglich 
körperlicher Einschränkungen.

Mobilität

Kognitive und 
kommunikative 
Fähigkeiten

Selbstversorgung

Verhaltensweisen 
und psychische 
Problemlagen

1

2

3

4

Bewältigung von 
krankheits- oder 
therapiebedingten 
Anforderungen

5

6

Gestaltung des 
Alltagslebens und 
sozialer Kontakte

nbA

neues Pflegebegutachtungsassessment (nbA) legt Pflegegrad fest

härtefall

Ambulant           (teil-)stationär
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728           1612     1612              1775

545           1298     1298              1262

316           689      689                770
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Infografik: Esther Gonstalla, Recherche und Text: www.pflege.de, Stand: 11. September 2015 e.A. = eingeschränkte Alltagskompetenz 

(z.B. auf Grund Demenz)
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